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SegelFreunde Phoenixsee 
Dortmund e.V. 

eingetragen VR 6816 AG Dortmund 

SFP-Dortmund e.V. 
c/o Hajo Runge, 1. Vors. 
Baroper Str. 241, 44227 Dortmund 
Mail: vorsitzender@sfp-dortmund.de  
https://web.facebook.com/SFPDortmund/ 
 

                                                    Anmeldung 
Hiermit melde ich mich verbindlich zu einem der folgenden Ausbildungskurse beim SegelFreunde Phoenixsee 
Dortmund e.V. an (bitte deutlich schreiben): 
 
Name, Vorname: 
 
 
____________________________________ 
Geb.-Datum: 
 
____________________________________ 

Adresse: 
 
 
_________________________________ 
 
 
_________________________________ 

Telefon: 
 
 
____________________________________ 
E-Mail: 
 
____________________________________ 

 
 Bereich Binnenfahrt Kursgebühr bitte ankreuzen 

Kurs- 
nummer 

Amtlicher Sportbootführerschein (Motor und 
Segeln (SBF-Binnenschifffahrtstraßen ) 

  

 
Nr. 010 

 
Theorie u. Praxis 

(siehe Hinweis f. Studierende) 

  
300,- € 

 

 

� 
 

Nr. 011 
 

nur Theorie 
 

150,- € 
 

� 
 

Nr. 012 
 

Nr. 013 
/ 014 

 
nur Praxis 

 
Jollenauffrischungskurs  
Vereinsmitglieder  nur: 20,-- € 
Für Externe                   60,-- € 

 
160,- € 

 
Kompaktkurs 
Binnen/See 

450,00 € 

 

� 
 
  

 Für Studierende werden nach Vorlage der  
gültigen Studienbescheinigungen werden 

 

  Sonderkonditionen 
gewährt 

 

 Bereich Küstenfahrt Kursgebühr bitte ankreuzen 

 Amtlicher Sportbootführerschein  
(SBF-Seeschifffahrtstraßen) sowie SKS 

  

 
 

Nr. 020 

 
Kompaktkurs Theorie  

SBF-See/SKS 
 

 
280,- € 

 

� 

 
Nr. 021 

 
nur SBF-See 

 

 
170,- € 

 

� 
 

Nr. 022 
 

nur SKS 
 

  
150,- € 

 

� 
 

Nr. 023 
Praxisausbildung 

erfolgt nach Absprache in den Kursen 
entsprechend den zu charternden Schiffen 

Eine verbindliche Anmeldung ist aus Gründen der 
Planungssicherheit jetzt erforderlich 

 
Termine u. Kosten 
nach Absprache im 

Kurs 

 

� 

  
 

  

 Bereich Sprechfunkzeugnisse / FKN Kursgebühr bitte ankreuzen 

 
Nr. 030 
Nr. 040 

 
    Funksprechzeugnisse  UBI und SRC 

Fachkundenachweis (FKN) 

 
Nach Absprache mit 
Kooperationspartner 

 

� 
    
    

 

Die jeweiligen Kursgebühren überweise ich umgehend auf das Konto des SFP Dortmund e.V. 
Kontonummer: IBAN DE 87 4416 0014 6495 5746 00,  BIC:GENODEM1DOR Dortmunder Volksbank 
Die umseitig genannten Allgemeinen Hinweise und Teilnahmebedingungen für Ausbildungskurse im SFP Dortmund e.V. 
habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an.   
 
Dortmund, den _____________________________                 ____________________________________ 
                        (Unterschrift) 



SFP-Anmeldeformular Segelausbildung Seite 2  © H.Runge 

 

 

 

SegelFreunde Phoenixsee Dortmund e.V. 
eingetragen VR 6816 AG Dortmund 

SFP-Dortmund e.V. 
c/o Hajo Runge, 1. Vors. 
Baroper Str. 241, 44227 Dortmund 
Mail: vorsitzender@sfp-dortmund.de 

https://web.facebook.com/SFPDortmund/ 

 

 
Allgemeine Hinweise und Teilnahmebedingungen für Ausbildungskurse: 

 
1. Voraussetzung für die Teilnahme an einem Ausbildungskurs ist die Mitgliedschaft im SFP- 

Dortmund e.V. Gemäß der Satzung des SFP Dortmund e.V. sind alle Kursteilnehmer für die Dauer ihres 
Ausbildungskurses Kurzzeitmitglied des SFP Dortmund e.V. sofern sie nicht bereits schon ordentliches 
Mitglied im SFP Dortmund e.V. sind. Die Mitgliedschaft wird - sofern sie nicht besteht - mit der 

Anmeldung für einen Ausbildungskurs beantragt. Die Kurzzeitmitgliedschaft endet mit der Prüfung 
des jeweiligen Kurses im jeweiligen Sommer-/Wintersemester. 
 

2.  Anmeldung: 
Für alle Kurse erfolgt die verbindliche Anmeldung mit der Abgabe des Anmeldevordrucks. Es besteht die 
Möglichkeit, den 1. Kurstermin als Schnuppertermin zu nutzen. Wer seinen Namen nach dieser 1. Sitzung 
nicht persönlich aus der Teilnehmerliste streicht, hat sich zur Entrichtung der Kursgebühr verpflichtet. 
  

3 Kursgebühren: 
Die Kursgebühr ist spätestens zu Beginn des 2. Kurstages fällig. Die Überweisung der jeweiligen 
Kursgebühr erfolgt auf das umseitig angegebene Vereinskonto. Die Abwesenheit von Kursen verpflichtet 
den Kursteilnehmer gleichermaßen zur Entrichtung der vollen Kursgebühr. 
 

4. Nebenkosten: 
Nebenkosten für Unterrichtsmaterialien (z.B.: Lehrbücher, Seekarten, Dreiecke, Zirkel usw.) und fällige 
Prüfungsgebühren usw. sind von den Kursteilnehmern selbst zu entrichten.  
 

5. Kursgröße: 
Die Veranstaltungen des SFP Dortmund e.V. können nur durchgeführt werden, wenn mindestens 6 
Personen teilnehmen. Diese Zahl muß am 2. Kurstermin erreicht sein. Sollte die Kursteilnehmerzahl nicht 
erreicht werden, behält sich der SFP Dortmund e.V. vor, den Kurs zu canceln. 
Sollten auf Wunsch der Kursteilnehmer Kurse mit einer geringeren Teilnehmerzahl durchgeführt werden, 
wird im Einvernehmen mit dem Vereinsvorstand ein Gebührenaufschlag festgesetzt.  
Bei der praktischen Segelausbildung beim SBF-Binnen ist die Auslastungsgröße der vereinseigenen 
Segelboote maßgebend. 
 

7. Kurszeiten: 
Durch Absprache zwischen den Kursleitern und Kursteilnehmern können die Kurstermine geändert 
werden, sofern andere Verbindlichkeiten und Absprachen dem nicht entgegenstehen. 
 

8. Prüfungen: 

Die Ausbildungskurse werden nach der Führerscheinvorschrift des DSV durchgeführt und 

enden mit der vorhergesehenen Prüfung, die von der zuständigen DSV-Prüfungskommission 

abgenommen wird. Die Teilnahme an der Prüfung ist nur möglich, wenn der Teilnehmer alle 

erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt und die Prüfungs- und Führerscheingebühr 

bezahlt hat, die vom DSV zusätzlich zur SFP-Dortmund e.V. Kursgebühr berechnet wird. 

Entsprechendes gilt für die Prüfungen zum Amtlichen Sportbootführerschein See. 
Die Anmeldung zur Prüfung und die damit zusammenhängenden Leistungen, insbesondere die 
Überprüfung der geforderten Prüfungsvoraussetzungen, werden vom SFP ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht freiwillig übernommen. Sollte ein Prüfungstermin vom Prüfungsausschuss (mangels 
Beteiligung) abgesagt werden, entstehen hieraus keine Ersatzansprüche gegen den SFP. 
 

9.. Außergewöhnliche Ereignisse wie höhere Gewalt: 
Können Ausbildungskurse insbesondere Ausbildungskurse im praktischen Ausbildungsbereich aufgrund 
von Auftreten höherer Gewalt, Krieg, innere Unruhen, Streik, hoheitliche Anordnung, Epidemien, 

Naturkatastrophen oder ähnliche schwerwiegende Ereignisse usw. nicht durchgeführt oder 
fortgesetzt werden, so ist der SFP Dortmund e.V. hierfür nicht haftbar. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen. 
 

10. Ausschluss: Ohne  Genehmigung des Kursleiters ist das Aufzeichnen von Unterrichtsmaterial mittels Audio oder 
Video verboten. 

 


